
II. Abschied von der Vollbeschäftigung?

Eine Vollbeschäftigungsstrategie, die sich an den
traditionellen Rezepten von „mehr Markt“ oder
Wachstum durch Staatsintervention sowie, ergän-
zend, durch forcierte Selbsthilfe-Verordnung
orientiert, scheint jedenfalls illusionär. Die Wie-
derherstellung überkommener lohnarbeits- und
ehezentrierter Reproduktionsstrukturen dürfte
ökonomisch kaum möglich, ökologisch kaum ver-
tretbar und sozial kaum akzeptabel sein.
Die strukturell-technologisch wie arbeitsorganisa-
torisch bedingte Entkopplung der Beschäfti-
gungschancen von Wachstum und Investitionstä-
tigkeit schließt ökonomisch den bekannten Me-
chanismus der Reduzierung von Arbeitslosigkeit
für die Zukunft aus. Ernst zu nehmende Ar-
beitsmarktprognosen setzen beispielsweise einen
Wachstumspfad von 2,5% pro Jahr bis zum Jahr
2000 voraus, um die heutige Zahl von Arbeitsplät-
zen zu erhalten (mittlere Variante). Bis 1990 steigt
allerdings das Erwerbspersonenpotential deutlich
an22). Dessen danach erwarteter demographisch
begründeter Rückgang würde indessen mehr oder
weniger kompensiert, wenn die Frauenerwerbs-
quote weiterhin so steigt wie in den letzten Jahren,
wenn die Ausländererwerbsquote zunimmt oder
wenn die Lebensarbeitszeit — aufgrund von Fi-
nanzierungsproblemen der Rentenversicherung
— wieder verlängert würde.
Wie aus den bereits zur Stabilisierung der heutigen
Arbeitslosigkeit erforderlichen Wachstumsziffern
abgelesen werden kann, stößt eine Strategie ar-
beitslosigkeitsverringernden Wachstums auf öko-
logische Grenzen. Großindustrielle Perspektiven
werden nur durch eine massive Steigerung von
sozialen und ökologischen Folgekosten zu erkau-
fen sein. Die weithin faszinierende Perspektive ei-
ner post-industriellen Dienstleistungsgesellschaft
wiederum, die Vollbeschäftigung durch eine Ex-
pansion der Dienstleistungs- und Informations-
ökonomie erlangen könnte, erscheint sozial un-
verträglich. Sie impliziert wie jede traditionelle
Vollbeschäftigungsstrategie eine Diskriminierung
nicht-marktförmiger Tätigkeiten, Arbeitsweisen
und Orientierungen und folglich die Diskriminie-

rung all derer, die sich nicht rundweg auf die
„normalen“ Existenzsicherungsformen einlassen
wollen oder können. Die seit Mitte der siebziger
Jahre in allen politischen Lagern geäußerte Kritik
an einer Ausweitung herkömmlicher (sozialer)
Dienste, am Problem der Bürokratisierung, Ver-
rechtlichung und Kontrolle sollte man nicht we-
gen Arbeitsmarktproblemen schlichtweg verges-
sen. Zudem scheinen die hiermit verbundenen Ar-
beitsmarkthoffnungen kaum begründbar: Der
amerikanische Weg einer Dienstleistungsexpan-
sion per Differenzierung von Lohnsätzen und Ar-
beitsbedingungen müßte von den Gewerkschaften
um ihres Überlebens willen verhindert werden.
Aber auch der schwedische Weg einer höheren
Abgabenquote und eines deutlicher dienstlei-
stungs-orientierten öffentlichen Sektors erscheint
in der Bundesrepublik kaum wahrscheinlich23).

Mit guten Gründen kritisierte Friedhart Hegner
daher die Marktapologeten des US-„Beschäfti-
gungswunders“ wie die Staatsverfechter des
„schwedischen Modells“ als „Herolde des Herge-
brachten“ 24). Eine Politik unter Vollbeschäfti-
gungserpressung läßt kaum eine Produktion sinn-
voller Gebrauchswerte erhoffen. Vielmehr stützt
das Festhalten an wirtschaftspolitischen Lösungen
der Arbeitsmarktprobleme durch Wachstumsför-
derung wie Beschäftigungsprogramme jene „un-
heilige Allianz der Profit- und Beschäftigungsma-
ximierer“, die Georg Vobruba dazu brachte, unter
gegebenen Bedingungen die „reaktionäre Stoß-
richtung“ der Forderung nach einem „Recht auf
Arbeit“ festzustellen25). Hoffnungen aufein „qua-
litatives“ Wachstum, auf einen „Umbau“ der Pro-
duktion wären zwar sinnvoll. Wahrscheinlicher
könnten demgegenüber arbeitsmarkt- und sozial-
politische Strategien sein, die den heutigen Zu-
sammenhang von Beschäftigung und Existenzsi-
cherung verändern. Politisch bedeutete das, staat-
lichen Maßnahmen zur Garantie der Existenzsi-
cherung einen anderen, durchaus höheren Stel-
lenwert einzuräumen.



III. Probleme und Gütekriterien existenzpolitischer Reformvorschläge

Wie zu zeigen versucht wurde, ist mittlerweile in
Frage gestellt, inwieweit eine ausschließlich an
den klassischen bürgerlichen Existenzsicherungs-
formen (Lohn-)Arbeit, Ehe und Eigentum in ihrer
sozialstaatlich „normalisierten“ Gestalt anknüp-
fende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hinrei-
chende Existenzgarantien vorweisen kann. Es ver-
wundert daher nicht, daß in den letzten Jahren
von politischer wie sozialwissenschaftlicher Seite
zahlreiche Reformmodelle in die Diskussion ge-
bracht wurden, die unter dem Signum der „Neu-“
oder „Um“verteilung der Arbeit, der Reform
staatlicher Transferleistungen beispielsweise in
Richtung eines „garantierten Grundeinkom-
mens“, der Förderung „alternativer Ökonomie“
oder des „informellen Sektors“ jene Defizite zu-
mindest teilweise zu lösen vorgeben. Zunächst sol-
len einige grundsätzliche Überlegungen zum Wir-
kungszusammenhang und zum Inklusionsvermö-
gen der dominierenden sozialen Institutionen der
Wohlfahrtsproduktion und des Bedarfsausgleichs
die Anschlußpunkte sowie die Kriterien für Re-
formen nahelegen.

1. Gemeinschaft, Markt, Staat — Probleme der
gesellschaftlichen Inklusion

Talcott Parsons hat zur Beantwortung der Frage,
was eine moderne Gesellschaft ihren Mitgliedern
bieten muß, den Begriff der „Inklusion“ geprägt.
Mit Niklas Luhmann bedeutet dies: „Jede Person
muß danach Zugang zu allen Funktionskreisen
erhalten können. Jeder muß rechtsfähig sein, eine 
Familie gründen können, politische Macht mit
ausüben oder doch mitkontrollieren können; je-
der muß in Schulen erzogen werden, im Bedarfs-
fälle medizinisch versorgt werden, am Wirt-
schaftsverkehr teilnehmen können. Das Prinzip
der Inklusion ersetzt jene Solidarität, die darauf
beruht, daß man einer und nur einer Gruppe an-
gehörte.“ )26

Die Rollen, die gleichermaßen sozial- und system-
integrativ wirken und zur Existenzsicherung die-
nen, lassen sich den drei den Sozialwissenschaften
bekannten gesellschaftlichen Institutionen bzw.
Steuerungsprinzipien Gemeinschaft, Markt und
Staat zuordnen: Ehe, Familie und privater Haus-
halt als schierer Rest früher weit umfassenderer
Gemeinschaftsformen (vorherrschendes Steue-
rungsmedium: Solidarität); Arbeiter-, Eigentü-
mer- und Konsumentenrolle als Zugangsformen
für entfaltete Arbeits-, Kapital- und Gütermärkte

(vorherrschendes Steuerungsmedium: Geld); die
Bürgerrolle als Beziehung Bürger—Staat (vor-
herrschendes Steuerungsmedium: Recht).
Jede dieser „reinen“ gesellschaftlichen Institutio-
nen erweist sich nun gegenüber den drei klassi-
schen Gütekriterien, die jedenfalls in modernen
Gesellschaften an Wohlfahrtsarrangements gelegt
werden, nämlich den Anforderungen der Gegen-
seitigkeit (Reziprozität), Freiheit bzw. Optionalität
und der Gleichen (Gerechtigkeit) als besonders lei-
stungsfähig — „dies allerdings regelmäßig um den
Preis der Verletzung bzw. der suboptimalen Be-
rücksichtigung der jeweils anderen Bezugs-
werte“ ).27

Gemeinschaftliche Existenzsicherungsformen ba-
sieren „auf subjektiv gefühlter (affektueller oder
traditioneller) Zusammengehörigkeit der Beteilig-
ten“28). Sie maximieren, ihr Funktionieren vor-
ausgesetzt, den Wert der Gegenseitigkeit (ideal-
typisch als Abwesenheit von Beziehungen der
Ausbeutung oder Übervorteilung gedacht); unter-
stellt man ein Kontinuum mit egoistischen und
altruistischen Handlungsformen als Extreme, so
kennzeichnet gemeinschaftliche Institutionen,
daß sie sich um eine altruistische Umlenkung des
Egoismus bemühen. Im Unterschied zum Tausch
auf Märkten (per Geld) geht der Tausch in der
Gemeinschaft „durch Moral“: „Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen.“
Dieser Marxsche Aphorismus kennzeichnet die
gemeinschaftliche Balance zwischen Egoismus
und Altruismus. Verständlicherweise beruht das
Funktionieren „moralischer“ Beziehungen auf
Stabilitäts- und Kontinuitätserwartungen. Ge-
meinschaftliche Institutionen gelingen so nur mit-
tels strikter Inklusion in kleine Gruppen oder der
Exklusion von Nicht-Mitgliedern aus größeren
Gemeinschaften, wie bei Verbänden, Sekten oder
auch der (lohnarbeitszentrierten) Sozialversiche-
rungen 29).
Die Erfolge gemeinschaftlicher Lösungen lassen
sich nur schwer auf die gesellschaftliche Ebene
übertragen. Die Voraussetzungen, nämlich Zu-
sammengehörigkeit und Stabilität, sind mit der



Durchsetzung der kapitalistischen „Zeitökono«
mie“ (Alfred Sohn-Rethel) zerstört. Zeit, Arbeits-
zeit wurde zur Ware, für „Moral“ wurde es eng.
Nichtsdestotrotz setzt gesellschaftliche Stabilität
ein hinreichendes Quantum an Solidaritätsbezie-
hungen voraus, wenn sie nicht wie in totalitären
Systemen nur durch Macht hergestellt werden
soll.
Um die Mittelposition zwischen Egoismus und
Altruismus auf Dauer zu stellen, muß der mo-
derne Staat daher — um den Preis erzwungener
Inklusion — gemeinschaftliche Funktionen ent-
weder selbst übernehmen (z. B. staatliche Sozial-
versicherungen) oder, im Sinne des Subsidiaritäts-
konzeptes, Rahmenbedingungen für gemein-
schaftliches Handeln garantieren. Die Schwächen
gemeinschaftlicher Institutionen werden dadurch
freilich noch nicht unbedingt aufgehoben: Ihre
kurzwegigen Handlungsketten und die damit ver-
bundene soziale Kontrolle machen sie im Hin-
blick auf das Gütekriterium der Freiheit weniger
leistungsfähig und egalitär-universalistischen
Werten können sie schon deshalb kaum genügen,
weil sie eben auf dem Prinzip des Ausschlusses
der „Anderen“ beruhen.
Die Vermutung, daß gemeinschaftliche Sozialbe-
ziehungen zur Existenzsicherung beitragen könn-
ten, ohne zwangsläufig die beiden parallelen Gü-
tekriterien der Gleichheit und der Optionalität zu
verletzen, ist der Anknüpfungspunkt für Strate-
gien der Erweiterung haushaltlicher Produktion,
wie sie jüngst von Claus Offe und Rolf G. Heinze
mit dem Modell der „Kooperationsringe“ für eine
gemeinschaftliche Güter- und gegebenenfalls
Dienstleistungsproduktion vorgeschlagen wur-
den30). Gleichheit soll dabei durch staatliche För-
derung und Optionalität durch marktliche Prinzi-
pien gewährleistet werden.31 )
Marktliche Arrangements gelten von vornherein
als normativ voraussetzungsarm. Jeder kann prin-

zipiell tauschen oder dies bleiben lassen. Damit
wird ein Höchstmaß formaler Freiheit gewährt:
„Geld ist die billigste Währung“ (Everett Reimer).
Märkte trugen auf der anderen Seite bekanntlich
zur Erosion gemeinschaftlicher Beziehungen bei,
wirken desolidarisierend. Zudem ist ihr Zugang
zwar nicht normativ, dafür gewöhnlich materiell
voraussetzungsvoll: Ohne (Erst-)Austattung keine
Teilhabe. Damit ist das Dilemma „idealer“ Ar-
beits-, Kapital- und Gütermärkte evident: Ohne
Gleichheit der Zugangschancen gelten sie nur par-
tikular. Vor allem ist der Arbeitsmarkt, der glei-
chermaßen die Verteilung der Arbeit wie das Ein-
kommen regelt, und dies prinzipiell vorteilhaft,
nämlich denzentral und relativ freiheitswahrend,
ein sehr unvollkommener Markt, denn: „Der
Auslastungsgrad des Arbeitspotentials ist der
Funktionslogik des Wirtschaftssystems, nicht aber
der Gesellschaft gleichgültig. Insoweit bleibt die
Ökonomie als Medium der Vergesellschaftung
unvollkommen.“32 ) Bliebe es demnach beim Ar-
beitsmarkt als einzigem Mechanismus der Ar-
beits- und Einkommensverteilung, so wären Ar-
mut und Arbeitslosigkeit noch weit mehr als heute
üblich.

Unter Wohlfahrtsgesichtspunkten sind staatliche
Steuerungsformen somit sinnvoll und notwendig.
Flächendeckende, universalistische Leistungen
können in komplexen Gesellschaften zweifellos
dem Ziel der Gleichheit am ehesten entgegenkom-
men. Die liberale Kritik artikulierte andererseits
die mit staatlichen Interventionen fast regelmäßig
einhergehenden Freiheitsverluste (und dann Effi-
zienzeinbußen): als Beschränkung wirtschaftli-
cher Dispositionsfreiheit, aber auch als politische
Kontrolle und Bevormundung. Von konservativer
Seite wurde eher auf die Gefährdung gemein-
schaftlicher Hilfepotentiale, vor allem durch die
Etablierung sozialstaatlicher Sicherungssysteme,
abgestellt. Nun hängt die Berechtigung der Kritik
sozialstaatlicher Politik von den jeweiligen Inter-
ventionsformen ab, wie gerade auch die linke So-
zialstaatsdiskussion betont hat. John Rawls hat in
seinem (liberalen) Versuch einer „Theorie der Ge-
rechtigkeit“ eine Vermittlung des Gleichheitskon-
zeptes mit universalistischen Gerechtigkeitsprin-
zipien angestrebt: „Alle sozialen Werte — Frei-
heit, Chancen, Einkommen, Vermögen und die
sozialen Grundlagen der Selbstachtung — sind
gleichmäßig zu verteilen, soweit nicht eine unglei-
che Verteilung jedermann zum Vorteil ge-
reicht.“33) Jeder Versuch einer Begründung des
staatlich einzulösenden Gleichheitspostulats muß



folglich zweierlei ausweisen: die soziale Ethik wie
die Interessen, die ihr zugrunde liegen.

Diese knappe Betrachtung der drei „reinen“ ge-
sellschaftlichen Institutionen Gemeinschaft,
Markt und Staat sollte daran erinnern, daß ihre
jeweiligen Stärken (Solidarität/Gegenseitigkeit,
Freiheit, Gleichheit) mit teils gravierenden Verlu-
sten bei den anderen beiden Werten erkauft wer-
den. Politisch-praktisch verbieten sich damit Re-
formvorschläge, die umstandslos beispielsweise
auf „mehr Markt“ oder mehr Staat/Gemeinschaf-
ten setzen, auch wenn diesbezügliche Ideologisie-
rungen häufig sind. Bei den Liberalen ist es der
Markt, bei Sozialisten der Staat, bei Konservati-
ven die Gemeinschaft, die dadurch ihres jeweili-
gen analytischen und praktischen Wertes entklei-
den werden34).

Da es hier um die Reform staatlicher Interventio-
nen geht, soll im folgenden vornehmlich das Ver-
hältnis staatlicher zu marktlichen und gemein-
schaftlichen Formen der Wohlfahrtsproduktion
betrachtet werden.

2. Teilhabe als soziales Grundrecht

Wie skizziert, ist für die Entwicklung des deut-
schen Sozialstaats, anders als beispielsweise in der
englischen oder amerikanischen Tradition, nicht
der politische Bürger, sondern der ökonomische
Markt, d. h. der Lohnarbeiterstatus, kennzeich-
nend. Dennoch fand die Figur „sozialer Teilhabe-
rechte“, wie sie etwa in den Artikeln 22 bis 27 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948 formuliert wurde
und „immer mehr zum Leitbild westlicher Gesell-
schaftspolitik geworden“35) ist, auch in der bun-
desdeutschen Sozialpolitik zumindest einen par-
tiellen Niederschlag. So versuchten Stephan Leib-
fried und Richard Hauser mit Liebe zum Detail
nachzuzeichnen, wo überall in sozial- und gesell-
schaftspolitischen Systemen (Lohnsystem, Steuer-
recht, Sozialversicherungen, Pfändungsfreigren-
zen usw.) Mindestsockel und damit die von ihnen
in der Gestalt des „Bedarfsprinzips“ identifizier-

ten Teilhaberechte vorfindlich sind36). Für Franz-
Xaver Kaufmann ist das Teilhaberecht das hand-
lungsleitende Gütekriterium moderner Sozialstaa-
ten, der „Grundgedanke einer gesamtgesellschaft-
lichen Verantwortung für die Lebensmöglichkei-
ten aller Gesellschaftsmitglieder, aus dem das
wohlfahrtsstaatliche Denken seine moralische
Kraft zieht“37).
Mit der Idee der sozialen Teilhabe wird das im 19.
Jahrhundert noch vorrangig als Einräumung von 
Freiheitsrechten gedachte Inklusionsprinzip wei-
terentwickelt. In einer Systembetrachtung und vor
dem Hintergrund eines immer umfassenderen
Vergesellschaftungsprozesses mag die Verlage-
rung der Verantwortung für die individuelle Exi-
stenzsicherung auf den Staat dabei durchaus be-
gründbar sein. Freilich sind damit nicht nur stra-
tegisch enscheidende Fragen nach den materiellen
Grundlagen eines solchen Prozesses und nach
dem funktionalen Zusammenhang zwischen dem
Wandel von politischen zu sozialen Grundrechten
und den Interessen des Staates nicht beantwortet.
Als „Steuerstaat“ ist der Staat auf die Wertschöp-
fung der Produktion angewiesen. Diese beruht in
den meisten kapitalistischen Gesellschaften vor-
rangig auf privatem Eigentum. Insoweit erklärt
sich hierzulande das Interesse des Staates an einer
Bestandserhaltung des privaten Kapitals. Dies
wiederum bedurfte zumindest in historischer Per-
spektive der bereits erwähnten „Verlohnarbeite-
rungs“-Strategien. Freilich liegen Einwendungen
gegen eine Fortschreibung funktionalistischer
Perspektiven auf den Zusammenhang von mate-
rieller Produktion und spezifischer Ausgestaltung
des Staatseingriffs auf der Hand.
Zum einen sprechen auf empirischer Ebene die
erwähnten, weit weniger an der Figur des (Kapi-
tal-)Eigentums orientierten Sozialpolitiken kei-
neswegs weniger kapitalistischer Staaten für die
Systemkompatibilität auch eigentumsfernerer
Konzepte. Man sollte diesen Sachverhalt hinsicht-
lich einer Weiterentwicklung staatstheoretischer
Konzepte aufarbeiten. Franz-Xaver Kaufmann
kritisierte in diesem Zusammenhang die jüngere
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
die dazu neigt, zur Interpretation des verfassungs-
mäßigen Bestandsschutzes sozialer Rechte den 
Grundsatz des Eigentumsschutzes (Art. 14GG)
heranzuziehen und damit auf solche Ansprüche



zu beschränken, die im Sinne des Äquivalenzprin-
zips aufgrund unmittelbarer monetärer Vorlei-
stungen erworben wurden. Damit bleiben alle
übrigen sozialen Leistungen von einer verfas-
sungsmäßigen Bestandsgarantie ausgeschlossen.
Demgegenüber plädiert Kaufmann dafür, „die
Bestandsgarantie stattdessen auf dem Grundge-
danken der Sozialstaatlichkeit auf(zu) bauen, der
in Richtung auf soziale Teilhaberechte zu inter-
pretieren wäre“ ). Allerdings scheint — und38 dies
auch als zweiter, eher auf systematischer Ebene
angesiedelter Einwand gegen Funktionalismen —
auch manches gegen die Auflösung der Eigen-
tumsbeziehungen zugunsten eines umfassenderen
staatlichen Zugriffs auf soziale Beziehungen zu 
sprechen39). Zumindest theoretisch könnte die
das Egalitätskriterium meist grob verletzende
Marktordnung ja durch staatliche Interventionen
bis zu einem gewissen Grad in Richtung Gleich-
heit korrigiert werden. Und warum sollte dies hin-
sichtlich Eigentumstiteln unmöglich sein? Anders
ausgedrückt: Könnten sich Teilhaberechte nicht
gleichfalls auf Eigentumstitel beziehen, quasi als
eine Art „Recht auf eigene Produktionsmittel“?

Fragen wir zuvor, ob die neuen Teilhaberechte
bzw. sozialen Grundrechte auch für Frauen gelten
sollen. Die Antwort liegt keineswegs auf der
Hand. Barbara J. Nelson kommt nach Analyse
der politischen und ökonomischen Partizipation
der amerikanischen Frauen zum enttäuschenden
Schluß: „Frauen sind keine natürlichen Bürger
der liberalen westlichen Demokratien.“ ) Terrain
der Frauen sei ja das Private, die Mutterschaft,
nicht Öffentlichkeit. Ohne Familie, ohne „ernäh
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-
renden“ Mann, als allein Kinder Erziehende
bleibt Frauen nur die Armenpolitik — in den
USA wie hierzulande. Das legt nahe, daß „soziale
Grundrechte“ für Frauen zwar notwendiger, doch
entfernter als für Männer sind.

Wo liegen nun Anknüpfungspunkte für soziale
Teilhabe-/Grundrechte und wie könnten sie aus-
gestaltet werden? Prinzipiell gibt es zwei Wege:
Teilhaberechte können an der sozialstaatlichen
Sekundärverteilung eingeräumt werden. Sie kön-
nen sich aber auch auf die Teilhabe an den Res-
sourcen der Primärverteilung, also auf einen ega-
litären Zugang zu Erwerbsarbeit wie Eigentumsti-
teln erstrecken. Der englische Sozialwissenschaft-
ler Bill Jordan folgerte aus der Erosion der syste-
matischen Anknüpfungspunkte der Nachkriegs-

sozialstaaten (Lohnarbeit, private Haushalte) die
Idee einer „neuen Form der Bürgerschaft,... die
Rückkehr zur Idee der von allen Bürgern gemein-
sam geteilten Grundbedürfnisse.“ Er plädiert für
die Einführung eines garantierten Grundeinkom-
mens, „um den Grundbedürfnissen der Indivi-
duen zu begegnen, bevor sie auf den Arbeitsmarkt
oder in die Familie treten“41 ).
Gösta Esping-Andersen und Walter Korpi zeich-
neten mit dem Akzent auf der Teilhabe an Primär-
einkommen die von Sozialdemokraten und Ge-
werkschaften getragene schwedische Wohlfahrts-
staatsentwicklung als Konstitution einer „sozialen
Bürgerrolle“ nach, die nicht ausschließlich auf
dem Sozialversicherungsprinzip basiert. Der hohe
gewerkschaftliche Organisationsgrad auch gerade
bei teilzeitarbeitenden Frauen wurde zur Reduzie-
rung geschlechtlicher und allgemeiner Lohnhier-
archien genutzt. Einen Schritt weiter sei man im
Jahr 1984 mit der Einführung von Profitbeteili-
gungen, mehr industrieller Demokratie und kol-
lektiven Aktieneigentums (sogenannte „Arbeit-
nehmerfonds“) als Gegenleistung für begrenzte
Lohnforderungen gekommen: „Die Strategie ist
nun, ein neues Bündel von Bürgerrechten an kol-
lektivem Kapital zu schaffen (ökonomische Bür-
gerrolle“), um damit die Widersprüche zwischen
sozialer Bürgerrolle und Vollbeschäftigung wie
Wirtschaftswachstum zu lösen.“42)
Vergesellschaftetes — nicht verstaatlichtes — Ei-
gentum an Produktionsmitteln soll einerseits die
Kapitalbasis verbreitern und darüber hinaus sub-
jektive und systemische Interessen — hier am
Wachstum — zur Deckung bringen. Andererseits
werden damit die hierarchischen Segmentierun-
gen vermutlich verhütet, die, wie erwähnt, die
nächste Prosperitätsphase zu kennzeichnen dro-
hen.
Ungelöst scheinen in diesem Entwicklungsweg
des sozialdemokratischen Projekts die vielfach be-
schriebenen Probleme eines „wohltemperierten
Industrialismus“43): die Weltmarkteinbindung,
die „Versozialstaatlichung“ privater Lebensvoll-
züge wie die Irreversibilität großtechnischer
Strukturen.
Wir haben damit ein, vielleicht das Dilemma
eröffnet, mit dem sozialstaatliche Gesellschaften
auf dem Weg in die nächste evolutionäre Phase



der Wohlfahrtsgesellschaft konfrontiert werden.
Der Begriff der Wohlfahrtsgesellschaft meint da-
bei einen historischen Entwicklungstyp moder-
ner, sozialstaatlich geprägter Gesellschaften, in
dem die Zugänge zu gesellschaftlichen Lebens-

chancen nicht mehr ausschließlich über eine den
Lebenszyklus dominierende Erwerbskarriere so-
wie ihr nachgeordnete Ehezusammenhänge prä-
formiert werden. Von Wohlfahrtsgesellschaft
(statt vom Wohlfahrtsstaat) zu sprechen, legiti-



miert sich durch die Reduktion der inhaltlichen
Reichweite staatlicher Intervention (nicht mehr
Lebensweisen selektierend), ohne freilich auf
Staatseingriffe zu verzichten. Diese hätten sich auf
die Garantie individueller Zugänge zu Inklusions-
rollen zu beschränken, insoweit also Strukturen
bereitzustellen, die Gesellschaft (wieder) ermögli-
chen.

Vielleicht werden diese grundsätzlicheren Bemer-
kungen mit Hilfe des vorstehenden Schaubildes

plastischer. Welcher Stellenwert, so die Fragestel-
lung, kommt den drei klassischen gesellschaftli-
chen Steuerungsprinzipien Gemeinschaft, Markt
und Staat hinsichtlich der jeweils vorherrschen-
den Formen und Möglichkeiten individueller Exi-
stenzsicherung zu? Dabei werden drei historische
Phasen unterschieden, deren Abgrenzung freilich
keinen systematischen Ansprüchen genügen soll,
sowie ein möglicherweise anschlußfähiger Pfad
zukünftiger Entwicklung („Wohlfahrtsgesell-
schaft“) skizziert.

s

IV. Gütekriterien für Reformen

Die historisch geronnene Komplexität gemein-
schaftlicher, marktlicher und staatlicher Existenz-
sicherungsformen läßt eine „neue“ Ordnungspoli-
tik „aus einem Guß“ weder methodisch noch nor-
mativ wünschenswert erscheinen. Vielmehr soll-
ten selbst „radikale“ Reformen experimentell und
gradualistisch, d. h. auch reversibel, „fehler-
freundlich“ bleiben. Ein komplexer „policy-mix“
im Sinne eines „patchworks“ aufeinander bezoge-
ner Strategien dürfte damit methodisch allein an-
gemessen sein.

Hinsichtlich notwendiger normativer Gütekrite-
rien erscheinen die vorher im institutioneilen
Kontext erarbeiteten „idealen“ Kriterien Gleich-
heit, Freiheit und Solidarität noch zu grobschläch-
tig. Insbesondere vor der in der frauenpolitischen
Diskussion lähmenden Polarisierung „Gleich-
heit“ oder „Besonderheit“45 ) dürfte es Sinn ma-
chen, Gleichheit als soziales Grundrecht aufgleiche
Teilhabechancen an allen Systemen der Existenzsi-
cherung, an Einkommen wie an Tätigkeitsformen
zu entwickeln.

Freiheit als zweites normatives Gütekriterium
kann dann nicht allein Wahlfreiheit auf und zwi-
schen Märkten meinen, sondern muß als Strategie
der Erweiterung von „Optionalität“ zwischen
markt- und nichtmarktbezogenen Tätigkeitsfor-
men erweitert werden. Das würde beispielsweise
bedeuten, daß sowohl der Zugang in das Erwerbs-
system prinzipiell und für alle offen steht und
hierzu alternative Existenzformen (Selbstversor-
gung, Haushalt) damit jederzeit kombiniert wer-
den können. Verbunden ist mit dem Gütekrite-
rium der Optionalität eine dem sozialen Wandel
folgende Individualisierung staatlicher und markt-
licher Existenzsicherungsformen; Ehe sollte nicht
mehr vorausgesetzt, vielmehr sollten haushalt-
liehe und gemeinschaftliche Existenzformen in ih-
rer Vielfalt gestützt werden. Umstritten bleibt bis-
weilen die Frage, ob die Individualisierung von
Existenzsicherungsformen zwangsläufig auch die
Sozialbezüge weiter erodiert.
Da der Aufbau des Sozialstaats auch nicht-solida-
rische Verhaltensweisen bei seiner Inanspruch-
nahme gefördert hat, zudem gemeinschaftliche
Solidarität ein hohes Maß geteilter kultureller
Standards verlangt, muß eine Reformstrategie
beim dritten Gütekriterium der Solidarität aus-
drücklich „sparsam“ umgehen. Moralische Res-
sourcen sollten daher auf die grundrechtliche Ga-
rantie von Teilhabeansprüchen und der Optiona-
lität konzentriert werden und man sollte jeden-
falls nicht versuchen, anspruchsvollere Solidari-
täts- und Gerechtigkeitsideale durch staatliche
Politik realisieren zu wollen.



V. Soziale und ökonomische Grundrechte — Konturen einer
wohlfahrtsgesellschaftlichen Optimierungsstrategie

Vorschläge zur Reform der defizitären lohnar-
beits- und ehezentrierten Sozialpolitik lassen sich
grundsätzlich nach drei Unterscheidungskriterien
sortieren:
a) Richten sich die Vorschläge vorrangig auf das

Unterversorgungsproblem (Einkommensar-
mut)?

b) Richten Sich die Vorschläge auch auf das Pro-
blem des Ausschlusses vom Arbeitsmarkt und
damit von „besseren“ Sicherungssystemen
(Zugangsarmut)?

c) Beschränken sich die Vorschläge auf die Kom-
pensation von Primäreinkommensausfällen
oder richten sie sich auch darauf, Veränderun-
gen der Primäreinkommensverteilung und,
grundsätzlicher, Zugänge zu Eigentumstiteln
zu bewirken (Chancenungleichheit)?

Diese Unterscheidungskriterien lassen sich zum
einen direkt auf spezifische institutioneile Hand-
lungsfelder beziehen: Lösungen des Problems der
Einkommensarmut am ehesten sozialpolitisch
durch ein staatlich garantiertes „Recht auf Ein-
kommen“; Lösungen des Zugangsproblems zum
Arbeitsmarkt wiederum eher arbeitsmarktpoli-
tisch durch eine Umverteilung der Erwerbsarbeit,
damit durch ein „Recht auf Arbeit“ bzw. ein
„Recht auf Weniger-Arbeit“; Lösungen des Pro-
blems der Chancenungleichheit wiederum durch
eine Art „Recht auf eigene Produktivmittel“. Zum 
anderen könnten die Unterscheidungskriterien
nochmals quer, innerhalb aller drei Handlungsfel-
der angelegt werden.
Georg Vobruba hat beispielsweise transferpoli-
tische Lösungsvorschläge danach sortiert, auf
welche der drei Problemtypen sie sich bezie-
hen46). Aber auch Vorschläge zur (Um-)Vertei-
lung von Erwerbsarbeit oder Eigentum könnten
danach untersucht werden, ob sie das Unterver-
sorgungsproblem, das Problem des Ausschlusses
von „besseren“ Teilhabeformen oder gar das Pro-
blem der Ungleichheit angehen.
Besonders groß ist die Verwirrung bei den Vor-
schlägen zu einem staatlich garantierten „Recht
auf Einkommen“, die in jüngster Zeit Konjunktur
erfahren47). Zum einen wegen der höchst ver-

schiedenartigen Gesellschaftsentwürfe, die sich
entlang der klassischen Institutionen Markt und
Staat auffächern lassen: Soll ein garantiertes
Grundeinkommen sämtliche existenzpolitischen
Interventionen des Staates ersetzen, also einen
„reinen“ Arbeitsmarkt schaffen so die liberale
Option —, oder soll ein Grundeinkommen im
Sinne einer Erweiterung sozialer und ökonomi-
scher Grund- bzw. Teilhaberechte ergänzend wir-
ken? Folglich wollen die Vorschläge das Verhält-
nis zum Arbeitsmarkt in unterschiedlicher Weise
regeln. Denn der Vorschlag eines vom individuel-
len Arbeitseinsatz entkoppelten Einkommens er-
gänzt die eine Allokationsfunktion des Arbeits-
marktes: die Verteilung der Einkommen. Somit
stellt sich die Frage nach der Regelung des Ar-
beitseinsatzes neu.

Da sich diese Problemlage für alle Transfersy-
steme stellt, die Einkommensleistungen für poten-
tiell Erwerbsfähige vorsehen, läßt sich eine Typo-
logie entwickeln, die sowohl bereits vorfindliche
sozialstaatliche Transfersysteme als auch solche
aus der Reform- und Grundeinkommensdebatte
nach zwei Kriterien sortiert:

1. Welchen Rechtsstatus haben sie? Dabei soll
dieses Kriterium nicht rein juristisch gedacht
werden. Es knüpft an die Frage des (im Schau-
bild von links nach rechts zunehmenden) Eigen-
tumscharakters sozialstaatlicher Leistungen zwar
an, geht aber darüber hinaus, indem es auf eine
(in eben dieser Richtung) zunehmende Erwar-
tungssicherheit einerseits, andererseits auf einen
abnehmenden (staatlichen) Selektivitätsgrad ver-
weist, der beispielsweise von an Normalitätser-
wartungen geknüpften politischen Verhaltens-
vorbehalten bestimmt sein kann. Das erste Kri-
terium ist damit der Grundrechtscharakter der Lei-
stungen ).48

2. Das zweite Kriterium spiegelt demgegenüber
die Orientierung der Existenzsicherungsformen



an der Arbeiterrolle wider, die sich im Grad der
(im Schaubild von oben nach unten abnehmen-
den) Äquivalenzbeziehung ausdrückt. Das heißt
wiederum, daß auf diesem Kontinuum weiter
oben der Arbeitsmarkt gemäß seiner ihm eigenen
Rationalitätsstandards den Bereich sozialer Si-
cherung dominiert, während nach unten hin eine
egalitäre, wiederum eher an der Bürgerrolle an-
knüpfende Orientierung zunimmt (was durchaus
heißen kann: Orientierung an spezifischen Pro-
blemlagen, aber ohne den Vorbehalt erbrachter
individueller Vorleistungen).

Recht aufArbeit?
Wie die Matrix zeigt, folgen „radikale“ Reformen
wie Status quo je recht unterschiedlicher Logik.
Traditionsreich sind die Utopien einer Zwei-Sek-
toren-Ökonomie, die sowohl Arbeits- wie Ein-
kommensverteilung lösen wollen. So faßte 1912
Joseph Popper-Lynkeus sein Programm einer
„allgemeinen Nährpflicht“ folgendermaßen zu-
sammen: „Die soziale Frage als Magenfrageist zu
lösen durch die Institution einer Minimum- oder

Nährarmee, die alles das produziert oder herbei-
schaffen hilft, was nach den Grundsätzen der
Physiologie und Hygiene den Menschen notwen-
dig ist; ... Die Versorgung dieses Lebens- und
Existenzminimums geschieht in natura, also nicht
in Geldform... Das Minimum sichert jedem:
Nahrung, Wohnung nebst Wohnungseinrichtung,
Kleidung, ärztliche Hilfe und Krankenpflege. Al-
les das, was nicht zu diesem Minimum gehört, gilt
als Luxus und bleibt der freien Geldwirtschaft mit
Privateigentum und Vertragsfreiheit vorbehalten,
welche, da Existenz aller gesichert ist, eventuell
noch freier betrieben werden kann als heute.“
Popper-Lynkeus verwehrt sich ausdrücklich ge-
gen „Zwangsmaßregeln“ gegenüber „faulen,
eventuell renitenten Menschen“: „Niemals darf
das Minimum irgend jemandem aus welchem
Grunde immer vorenthalten werden.“ Wie die
„Mindestlohngesetzgebung“ Arbeiter keineswegs
demotiviere, vertraut er auf den „moralischen
Druck der Umgebung“ 49).



Ein ähnliches ökonomisches Dualmodell — staat-
lich administrierter „Grundbedarfssektor“ und
bewußt nicht-staatlicher „Überflußsektor“ —
stellt Gunnar Adler-Karlsson vor: „Der Grundbe-
darfssektor, der staatlich sein soll, muß sich um
die materiellen Grundbedürfnisse der Menschen
kümmern. Seine Größe wird bestimmt von der
Summe der Bedürfnisse, die der Staat abdecken
soll, und dem Arbeitseinsatz, der auf der gegebe-
nen technischen Entwicklungsstufe zur Produk-
tion der notwendigen materiellen Güter gebraucht
wird. Diese notwendige Arbeitsmenge sollte
gleichmäßig verteilt werden als Recht und Pflicht
für jeden Bürger. Die Bezahlung für die ausge-
führte Arbeit muß in Form von Einkaufskarten
geleistet werden, die man weder verkaufen noch
weitergeben kann ...“. Diese aus ökologischen
Gründen auf bescheidenerem materiellen Niveau
angesiedelte „Grundgeborgenheit“ könnte bei ge-
gebenem technischen Niveau durch eine „Arbeits-
pflicht“ von etwa zwölf bis 15 Jahren abgeleistet
werden, die im Lebenszyklus weitestgehend nach
individuellen Bedürfnissen verteilt werden
könnte ).50

Zwei-Sektoren-Modelle scheinen also auf ele-
gante Weise ein „Recht auf Einkommen“ mit ei-
nem „Recht auf Arbeit“ zu verknüpfen. Doch in-
dem sie die Arbeitsverteilung als staatliche Rekru-
tierung denken, ist ihr Freiheitsgrad, damit das
Grundrechtsniveau, erheblich eingeschränkt.
Freiheitlicher wären demgegenüber Modelle, die
den Arbeitsmarkt als Verteilungsinstanz belassen,
ihn allerdings mehr oder weniger weitgehend er-
gänzen.
Während im Modell von Adler-Karlsson der ein-
zelne mit einer Z.Q\tschuld gegenüber der Gesell-
schaft geboren wird, deren Abarbeitung ein le-
benslanges Grundeinkommen sichert, dachte ein
anderer schwedischer Forscher, Gösta Rehn, je-
den mit einem Zeitkapital in Höhe von einem
Fünftel der Lebensarbeitszeit geboren, das im Le-
benslauf, ergänzt um etwa drei Ausbildungsjahre,
als Anspruch auf „Ziehungsrechte“ innerhalb ei-
ner integrierten Sozialversicherung (Arbeitslo-
sen-, Renten- und Krankengeldversicherung)
nach gusto ausgenutzt werden könne. Das Ver-
hältnis zwischen eingezahlten Beiträgen und gezo-
genen Transfers solle dabei strikt äquivalent blei-
ben51).
In eine ähnliche Richtung, nämlich die Verteilung
der Erwerbsarbeit über den gesamten Lbenszy-

klus sowie ihre Individualisierung auf Männer
und Frauen, geht auch der in der jüngeren Grund-
einkommensdiskussion recht maßgebliche Ansatz
von Andre Gorz. Gorz möchte allerdings das bei
Rehn noch sehr dem kapitalistischen Tauschprin-
zip verhaftete Äquivalenzdenken, vergegenständ-
licht in den Sozialversicherungen, durch poli-
tische Planung sukzessive aufweichen. Bei ihm er-
scheint „die lebenslängliche Einkommensgarantie
als die gesellschaftliche Form, die das Einkom-
men annimmt, wenn die Automatisierung nicht
nur den ständigen Zwang zur Arbeit, sondern
auch das Wertgesetz und die Lohnabhängigkeit
selbst abgeschafft hat“52). Das als Äquivalent der
individuellen, per „Arbeitsplatzbörse“ admini-
strierten und gegenüber heute auf „20 000“ Stun-
den verkürzten Lebensarbeitszeit verteilte „Sozial-
einkommen“ wäre der durchschnittliche Lohn
selbst, kein „Grund-“Einkommen. Insoweit stellt
der Gorzsche Vorschlag eine sehr weitgehende
Kritik der kapitalistischen „Leistungs-“ideologie
dar.
Weniger bei der Verteilung von Erwerbsarbeit
und Einkommen als bei der Suche nach nicht-ar-
beitsmarktlichen Produktionsformen von Gütern
und Diensten setzen die Vorschläge einer Weiter-
bzw. Wiederentwicklung von Tätigkeitsformen
jenseits der Lohnarbeit an. Hier finden sich in
mittlerer Reichweite die existierenden, durchaus
erweiterungsfähigen Versuche, politisch fiktive
Äquivalenzen innerhalb der Sozialversicherungen
zu konstruieren (Erziehungszeiten, Pflegezeiten
etc.). „Will man ... eine Art Grundfinanzierung
für Nichterwerbsarbeiten im informellen Sektor
schaffen, könnte man an eine Ergänzung um
Steuer- bzw. Transfergutscheine denken: Soweit
es sich um Personen handelt, die etwa neben ei-
nem Halbtagsjob in der formellen Ökonomie
,nebenher4 informell tätig sind, greifen Gut-
scheine, die die Steuerschuld auf formelle Lohn-
einkommen anteilig mindern; bei vollständigen
Aussteigern aus dem Erwerbssektor, die — da
ohne Lohneinkommen — etwa Einkommens-
steuer nicht zahlen, könnten Transfergutscheine
angeboten werden.“53) Der Vorschlag der
„Steuer- und Transfergutscheine“ läßt erkennen,
wie sehr politische Eingriffe des Staates in den
Arbeitsmarkt die Definition von „Leistungs-“ und
Nützlichkeitskriterien gleichfalls staatlicher Kon-
trolle unterwerfen. Man kann das im Sinne klassi-



scher sozialstaatlicher Arbeitsutopien positiv deu-
ten. Legt man andererseits an staatliche Interven-
tionen das weiter oben begründete Kriterium
„sparsamer“ Verwendung moralischer Ressour-
cen an, so kann man durchaus Gefahren in einer
Verstaatlichung der Allokation von Arbeitsaufga-
ben sehen.
Im Sinne des ersteren versuchen Claus Offe und
Rolf G. Heinze mit ihrem Modell des
„,Kooperationsringes ... die überhaushaltliche
Kollektivierung von Selbstversorgungseinrich-
tungen weder gemeinschaftlich noch administra-
tiv, sondern marktförmig zu organisieren, aller-
dings mit den beiden Besonderheiten, daß a) der
Leistungsaustausch nicht über das allgemeine Me-
dium des Geldes, sondern über Leistungsgut-
scheine läuft, welche nur im Kreis der Teilnehmer
und nur für den Zweck des Leistungsverkehrs zwi-
schen einer lokal abgegrenzten Zahl von Haushal-
ten Geltung haben, und daß b) das Zustandekom-
men und der Bestand eines derartigen, durch eine
nicht-konvertible Eigenwährung ausgegrenzten
Marktes öffentlich subventioniert wird, und zwar
ebenfalls nicht monetär, sondern durch die Be-
reitstellung von Räumen, Geräten, Sachleistun-
gen und Humankapital.“54)

Recht auf eigene Produktivmittel?

Auf das Kriterium der „Egalität“ im Sinne eines
Zugangs zu Teilhaberechten beziehen sich auch
die Vorschläge für ein „Recht auf eigene Produk-
tivmittel“. Der hier verwendete Begriff „Produk-
tivmittel“ — anstelle des eingeführten marxisti-
schen Terminus „Produktionsmittel“ — soll die
Verengung auf die marktlich vermittelte Güter-
produktion vermeiden. Damit gehören in diese
Kategorie sowohl die Vorschläge, die zumindest
partiell Erwerbsarbeit zugunsten von nicht-markt-
licher Selbstversorgung substituieren, als auch die
Konzepte, die für eine Aneignung der erwerbsbe-
zogenen Produktivmittel plädieren.
Hinsichtlich der Aneignung der marktbezogenen
Produktivmittel finden sich einige theoretische
und praktische Modelle im Umfeld der neuen
„Alternativökonomie“ der Bundesrepublik. Sie
trachten die alte Idee der Genossenschaften für
kleinere und — vor allem bei der Übernahme von
(Konkurs-)Betrieben durch die Belegschaften —
mittlere Betriebe zu reaktivieren55). Henner Klei-
newefers ist freilich Recht zu geben, wenn er fest-

stellt, daß solche „Alternativen“ zu gesellschafts-
politischer Relevanz erst durch die „Beseitigung
des (großen) Erwerbseigentums“ gelangen. Letz-
tere „würde das Problem der ungleichen Vermö-
gensverteilung beseitigen und die Ungleichheit
der Einkommensverteilung auf dasjenige Maß be-
schränken, das auf die ungleichen Arbeitseinkom-
men zurückzuführen ... ist“56), über deren An-
reiz- und Lenkungswirkungen zumindest inner-
halb gewisser Grenzen weitgehend Einigkeit
herrscht.

Grundsätzlich lassen sich sechs unterschiedlich
weitreichende Alternativen eines „Rechts auf ei-
gene Produktivmittel“ unterscheiden: erstens die
Aufteilung der Rechtsinhalte zwischen Eigentü-
mern, Managern, Arbeitenden, Gewerkschaften
und Staat („Mitbestimmung“); zweitens die
breite, extrem egalitäre Streuung des Erwerbsei-
gentums bei im Prinzip ungeteilten Rechts-
inhalten und drittens die Verwaltung des Erwerbs-
eigentums durch intermediäre überbetriebliche
Gruppen (z. B. Gewerkschaften: schwedische
„Arbeitnehmerfonds“, Pensionskassen: schweize-
rischer „Pensionskassenkapitalismus“).

Diese drei, vor allem die erste und dritte Alterna-
tive, kommen in allen westlichen Staaten vor. Die
vierte Alternative — die Übertragung der Eigen-
tumstitel an den Staat — entspricht dem ungari-
schen Modell (bzw. bei Fortfall marktwirtschaftli-
cher Strukturen dem Modell aller Ostblockstaa-
ten). Das fünfte Modell der Arbeitergenossen-
schaften liegt dem jugoslawischen System zu-
grunde. Das sechste Modell der „Neutralisierung“
des Kapitals (beispielsweise in Stiftungen) wurde
vor allem von Ota ik mit dem Ziel eines „dritten
Weges“ zwischen kapitalistisch-marktwirtschaftli-
chen und kommunistisch-planwirtschaftlichen
Systemen formuliert57). In Richtung einer Syn-
these von fünf und sechs gehen die Vorstellungen
von Winfried Vogt, der ein (krisenfreieres) labori-
stisches „Gleichgewicht“ für möglich ansieht,
wenn mittels „Vergesellschaftung des Kredit-
systems“ die Selbstverwaltung der Arbeiter in
„laboristischen“ Unternehmen gezielt gefördert
werde58). Legen wir die vorgenannten normativen
und methodischen Kriterien an, so wären die Va-
rianten hervorzuheben, die individuell einlösbare
Rechtstitel auf den Eigentumsertrag wie auf die
Eigentumsverwendung beinhalten. Staatlich ga-
rantiert werden können einschränkend wiederum



nur solche Titel, die ein gewisses Maß an Verallge-
meinerungsfähigkeit besitzen; am ehesten er-
scheint das von Vogt skizzierte Modell diesen Kri-
terien zu genügen, insbesondere wenn die Kredit-
vergabe durch dezentrale Regionalfonds erfolgt.

Recht auf Einkommen ?

Allein an einer Reform der Sekundärverteilung
setzen alle die Vorschläge an, die ein „Recht auf
Einkommen“ garantieren wollen. Zwar stellt be-
reits die Sozialhilfe ansatzweise ein derartiges
Recht vor. Doch ist ihr Rechtsstatus im System
sozialer Sicherung recht gering, wie die gerade in
Krisenzeiten wieder vermehrt praktizierten
Zwangsmaßnahmen der sogenannten „Hilfe zur
Arbeit“ (§§ 18 ff. BSHG) eindringlich belegen.
Daran setzen mittlere Reformkonzepte an.
So schlägt die SPD mit dem Konzept der „sozia-
len Grundsicherung“ vor, innerhalb aller Sozial-
versicherungszweige dann, wenn das verfügbare
Einkommen zu gering ist, zumindest das Sozial-
hilfeniveau zu garantieren59). Ungelöst bleibt da-
bei das Problem des Ausschlusses zahlreicher am
Arbeitsmarkt marginalisierter Gruppen (Haus-
frauen, von Geburt an Behinderte, Berufsanfän-
ger usw.) aus den Sozialversicherungen. Geradezu
verhängnisvoll dürfte sich die im SPD-Modell
vorgesehene Übertragung der Haushaltssubsidia-
rität in alle Sozialversicherungen auswirken. Die
aus der Sozialhilfepraxis gefürchtete Kontrolle,
ob nun „echte“ Haushalte oder „Scheinhaushalte“
(vor allem nicht-ehelich Zusammenlebende) vor-
liegen, dürfte bestenfalls zur Vollbeschäftigung
von Sozialkontrolleuren führen.
Von daher wird im Konzept einer „bedarfsorien-
tierten Grundsicherung“ als Teil einer „Socke-
lung“ der Sozial- und Gesellschaftspolitik bei-
spielsweise im sogenannten „Umbauprogramm“
der GRÜNEN die Unterhaltsverpflichtung auf
die Ehegatten und ihre minderjährigen Kinder be-
schränkt — wie es im übrigen in anderen europäi-
schen Staaten, vor allem in den Niederlanden,
längst Praxis ist60). Recht optimistisch wird von
diesem Konzept auch die „Hilfe zur Arbeit“ als
Zwangsmaßnahme abgeschafft; der Bezug der
Gundsicherung soll zudem nicht mehr an die Ar-
beitslosmeldung geknüpft sein, vielmehr soll die
Zurverfügungstellung für den Arbeitsmarkt durch
incentives — sei es durch eine verringerte Anrech-

nung bzw. einen Freibetrag für sonstige Einkom-
men — angeregt werden61).

Die weitgehendste Fassung bezüglich der Univer-
salisierung und Voraussetzungslosigkeit eines
„Rechts auf Einkommen“ findet sich zweifellos in
den Konzepten eines „garantierten Grundein-
kommens“, sei es in Form einer „negativen Ein-
kommensteuer“ oder der „Sozialdividende“62).
Ein „garantiertes Grundeinkommen“, d. h. eine
alle durch die Tatsache der Existenz ausgelöste
staatliche Transferleistung wird aus ganz ver-
schiedener Richtung und, wie bereits mehrfach
angedeutet, mit höchst unterschiedlichen Inten-
tionen vertreten. Freilich läßt sich zeigen, daß der
systematische Übergang von der Sozialhilfe über
eine „bedarfsorientierte Grundsicherung“ bis zum
„garantierten Grundeinkommen“ fließend ist, ab-
hängt von der Höhe der Anrechnungssätze für
sonstige Einkommen wie von der Höhe des Steu-
ersatzes für Einkommen oberhalb des Grundein-
kommensbetrages. Politisch entscheidend wird
deshalb:

a) das Niveau des Grundeinkommens. Hier exi-
stieren ausführliche Debatten um die Art der Be-
messung, sei es durch einen „Warenkorb“ wie
heute, durch ein komplexes System wissenschaft-
licher „Teilhabestandards“ oder durch eine
Orientierung an Durchschnittseinkommenswer-



ten63). Am Niveau mißt sich, ob die Vorschläge
das Armutsproblem lösen könnten;
b) das Verhältnis zum Arbeitsmarkt: Steht die
Grundsicherung (und auch der Bezug „besserer“
Transfers) unter lohnarbeitszentrierten Vorbehal-
ten oder
c) ist der Bezug allein an die Bürger/-innenrolle
geknüpft, bzw. welche Zwischenposition nehmen
diese Vorschläge ein? (In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage: Werden Ausländer/-innen
wie Asylanten hier gleichgestellt?). Somit können

grundsätzlich zwei Typen eines „Rechts auf
Einkommen“ unterschieden werden: 1. die
zwar liberalisierte, individualisierte, aber weiter-
hin erwerbsarbeitsorientierte Version eines ent-
wickelten Sozialhilfesystems („bedarfsorientierte
Grundsicherung“). Sie ließe sich mit einem Le-
bensarbeitszeitmodell kombinieren. Oder 2. ein
allein auf die Bürger/-innenrolle abgestelltes
Modell einer Transferökonomie im Sinne einer
„Negativen Einkommensteuer“ bzw. einer Sozial-
dividende“.

VI. Ein Drei-Stufen-Plan

Das Dilemma ist in der Grundeinkommensde-
batte vielfach benannt worden: Eine völlige Ent-
kopplung von Arbeit und Einkommen könnte, so
wünschenswert sie kulturell auch wäre, dazu ver-
leiten, auch politisch die Teilhabe an Gütermärk-
ten und am Arbeitsmarkt noch weiter zu entkop-
peln. Das zwar nur noch moralische „Recht auf
Arbeit“ würde seinen letzten politischen Wert ver-
lieren, eine verschärfte Gesellschaftsspaltung
drohte. Das ist der Haupteinwand gegen alle
Ideen, die von links64 ) oder eher von rechts kom-
mend65) für eine radikale Entregelung des Ar-
beitsmarktes per Grundeinkommen eintreten.
Demgegenüber erfolgt hier mit dem Konzept der
„Wohlfahrtsgesellschaft“ eher ein multidemensio-
nales Reformprogramm, das freilich nur in gro-
ben Umrissen skizziert werden kann.

Auf der ersten Stufe einer wohlfahrtsgesellschaft-
lichen Realutopie geht es darum, kurzfristig das
grassierende Armutsproblem als Einkommens-
problem zumindest einzudämmen. Notwendig ist
hier eine Reform der Sozialhilfe und ihre Harmo-
nisierung mit anderen Transfersystemen im Sinne
des vorgenannten Konzepts einer „bedarfsorien-
tierten Grundsicherung“. Der allgemeine Rechts-

Charakter der Sozialhilfe würde damit dem
Rechtsstandard angepaßt, der beispielsweise im
Steuerrecht gängig ist. Sozial erfolgte damit noch
keine Kündigung des Äquivalenzgedankens (Ar-
beit — Einkommen). Jedoch würde die damit ver-
bundene Individualisierung einen wesentlichen
Eingriff in die heutige ehezentrierte Sozialord-
nung bedeuten, in der die weibliche (Häus-)Arbeit
als kostenlose Ressource der Äquivalenz voraus-
gesetzt wird.

Auf der zweiten Stufe käme es darauf an, Teilha-
berechte einzuführen bzw. zu optimieren. Das be-
deutet hinsichtlich des Steuer- und Transfersy-
stems eine weitere Individualisierung, vor allem
ihre durchgängige Harmonisierung (incl. der Son-
dersysteme für Beamte usw.). Gleichermaßen wä-
ren Teilhaberechte an der Erwerbsarbeit nicht nur
politisch, sondern auch materiell zu fundieren. Im
Sinne des Gütekriteriums der „Optionalität" kann
es allerdings kaum um ein formelles Recht auf
Vollzeitarbeit gehen (auch wenn diese für alle, die
sie wünschen, offen sein muß). Vielmehr wäre
es denkbar, die genannten Lebensarbeitszeit-
modelle (Gorz, Rehn) im wohlfahrtsgesellschaft-
lichen Sinne so zu entwickeln, daß bereits zum
Status quo, also unter gegebener Produktivität,
die „Normalerwerbszeit“ auf keinesfalls mehr als
20 Wochenstunden beschränkt würde.

Daß ein solches Modell bereits zum jetzigen Zeit-
punkt keineswegs so unwahrscheinlich wäre, wie
es erscheint, soll eine einfache Rechnung verdeut-
lichen: Gehen wir davon aus, daß jeder Erwach-
sene ca. 1 000 DM und jedes Kind (altersabhän-
gig) ca. 500 DM im Monat als verfügbares Einkom-
men zur Sicherung der Teilhabe benötigen. Ange-
sichts einer heutigen Erwerbsquote von nur ca.
81,4 % bei Männern und nur ca. 51,7 % bei Frauen
(15 bis Jahre), die freilich in der Altersgruppe
der 30- bis 35jährigen Männer auf über 95%
steigt, existieren erhebliche Ressourcen der Ein
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beziehung in das Erwerbsleben—jedenfalls wenn
diese Einbeziehung mit einem „Recht auf Weni-
ger-Arbeit“, gleich, in welcher sozialrechtlich ge-
sicherten Flexibilisierungsform, verbunden wä-
re66). Heute wird das Volkseinkommen von 1 826
DM je Einwohner und Monat bzw. 2 160 DM
(wenn 0- bis 18jährige mit dem Faktor 0,5 gewich-
tet werden, Stand 1984) sehr ungleich verteilt. Er-
wirtschaftet wird es (1986) eingeschlossen der
Seibständigenarbeit in 1 690 Stunden jährlich je
Erwerbstätiger. Unterstellen wir nun eine Er-
werbsquote von 100% der 18- bis 65jährigen, so
würde sich die Erwerbsarbeit zur Erwirtschaftung
des gesamten Volkseinkommens auf ca. 1098
Stunden je Erwerbstätigen pro Jahr reduzieren
lassen. Wenn nun nicht das gesamte Volksein-
kommen, sondern nur der Grundeinkommens-
betrag (allerdings auch für die unter 18- und über
65jährigen) betrachtet wird — und damit aller
Leistungsfiktionen entkleidet als durchschnittli-
cher gewertet wäre —, so reduzierte sich zum Sta-
tus quo die notwendige Jahresarbeitszeit für ein
Grundeinkommen auf ca. 524 Stunden; das be-
deutet — bezogen auf die heute urlaubsbereinigt
gearbeiteten 44,4 Wochen im Jahr — nur noch
ca. zwölf Stunden pro Woche 67)!

66) Vgl. Helmut Wiesenthal, Alternativen zur industriel-
len Zeit. Arbeitszeitpolitik im Wandel, in: Michael
Opielka/Ilona Ostner (Anm. 7).
67) Eigene Rechnung nach Daten des Statistischen Jahr-
buchs 1985, S. 61 ff., 97 ff., sowie mündlichen Angaben
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
Nürnberg.

Unterstellen wir nun Fehler in dieser Schätzung,
eine gewisse Quote der Erwerbsunfähigkeit sowie
die Probleme der Qualifikationsstruktur und der
Mobilität, so läßt sich — und das ist der Sinn
solcher Überlegung — politisch argumentieren,
daß eine 20-Stunden-Woche zum äquivalenten
Recht auf ein teilhabesicherndes Grundeinkom-
men bei weitem genügen müßte.

Durch eine umfassende Reform der Sozialversi-
cherungen und der Sozialhilfe könnte man sich
vorstellen, daß die individuelle Reduzierung der
Erwerbszeiten durch Ausgleichtransfers gefördert
wird. Denkbar wäre auch, die Arbeitszeit als neue
Variable der Steuerbemessung einzuführen, d. h.
Erwerbszeit von mehr als 20 Wochenstunden mit
erhöhter Progression zu belegen. Darüber hinaus
wäre es möglich, bei prinzipieller Beibehaltung
des Äquivalenzgedankens, mittels entsprechender
Beitragsstruktur Phasen der bezahlten (!) Nicht-
Erwerbsarbeit mit Phasen der Erwerbsarbeit frei
zu kombinieren.

Erst wenn politisch wie materiell der Teilhabean-
spruch am Erwerbssystem (wie im übrigen auch
am Eigentum an Produktionsmitteln) weitgehend
geteilt wird, könnte in der dritten Stufe, zur Ein-
führung eines vorbehaltlosen, allein an die
menschliche Existenz geknüpften „garantierten
Grundeinkommens“ übergegangen werden. Da-
mit erweist sich ein „Recht auf Einkommen“ als
Übergangsprojekt wie als Fluchtpunkt. Freilich
nicht als Patentrezept.

Michael Opielka: Perspektiven von Arbeit und Einkommen in der Wohlfahrtsgesellschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 36/86, S 37—55

Der Beitrag versucht die Perspektive einer Weiterentwicklung moderner Sozialstaaten in Richtung
einer „Wohlfahrtsgesellschaft“ zu entfalten. Nach einer Kritik der systematischen Grundlagen des
Sozialstaates in der Bundesrepublik Deutschland — (Lohn-)Arbeit, Eigentum und Ehe/Fami-
lie—, die deutlich macht, daß staatliche Sozialpolitik auf die Aufrechterhaltung der „Normalität“
dieser Systeme orientiert ist, wird begründet, warum diese Anknüpfungspunkte aus empirischen
und normativen Gründen künftig nicht mehr die jetzige Einzigartigkeit beanspruchen können.
In einem zweiten Schritt werden Grundprobleme und Gütekriterien für Reformmodelle des Ver-
hältnisses von Arbeit und Existenzsicherung erörtert. Gemeinschaft, Markt und Staat als grundle-
gende soziale Institutionen fördern zwar die Ziele Solidarität, Optionalität und Egalität je beson-
ders, schaden aber gewöhnlich den anderen. Daraus wird als Notwendigkeit für staatliche Politik
ein „policy-mix“ gefolgert, das versucht, die besonderen Leistungen der sozialen Institutionen
entlang näher ausdifferenzierter Gütekriterien zu optimieren.
Diese eher theoretischen Überlegungen werden dann im Schlußkapitel auf Reformoptionen der
Arbeits- und Einkommensumverteilung bezogen. Der Beitrag schließt mit einem vorsichtigen
Plädoyer für einen „Drei-Stufen-Plan“, der ein umfassendes Programm staatlicher Teilhaberechte
bzw. sozialer Grundrechte in Gestalt eines „Rechts auf Einkommen“, „Rechts auf (Weniger-)
Arbeit“ sowie eines „Rechts auf eigene Produktivmittel“ zum Ziel hat.



Rudolf Hickel/Jan Priewe: Die Finanzpolitik seit 1974 auf dem Prüfstand. Argumente für
ein umweltorientiertes Langzeit-Beschäftigungsprogramm
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 36/86, S. 3—15

In diesem Beitrag wird davon ausgegangen, daß die Strategie der Stärkung privatwirtschaftlicher
Wachstumskräfte weder kurz- noch mittelfristig genügend vollwertige Arbeitsplätze zum nachhal-
tigen Abbau der Massenarbeitslosigkeit schaffen kann. Daraus leitet diese Untersuchung die
Notwendigkeit ab, neben der Politik der Arbeitszeitverkürzung mit einem staatlichen Beschäfti-
gungsprogramm Arbeitsplätze in Feldern qualitativen Wachstums zu erschließen.
Weiterhin wird empirisch nachgewiesen, daß sich die Ablehnung von Beschäftigungsprogrammen
nicht auf die Praxis der Finanzpolitik in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre berufen kann. Eine
konsistente, verstetigend wirkende Finanzpolitik im Dienste von Beschäftigung und qualitativem
Wachstum ist in diesem Zeitraum nicht realisiert worden. Bis auf das „Zukunftsinvestitionspro-
gramm“ von 1977 waren die „echten“ öffentlichen Investitionsprogramme zur direkten Stärkung
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage von vergleichsweise geringem Umfang und darüber hinaus
kurzfristig-konjunkturell ausgerichtet. Der überwiegende Teil der finanzpolitischen Aktivitäten
konzentrierte sich auf Steuerentlastungs- und Gewinnförderungsmaßnahmen, die den Intentionen
eines Beschäftigungsprogramms nicht entsprechen.
Ausführlich werden die ökonomische Möglichkeit und Notwendigkeit eines langfristigen Beschäf-
tigungsprogramms dargestellt. Gezeigt wird, daß sich — zum Teil auch als Folge der bisherigen
ökonomischen Entwicklung — ein Programmvorrat, der nur über öffentliche Aktivitäten eingelöst
werden kann, herausgebildet hat: Umweltsicherung, Verbesserung der Energieversorgung, Stadt-
sanierung und die Entwicklung der Verkehrssysteme bilden die wichtigsten Aufgabenbereiche, die
— bei Sicherung des gesamtwirtschaftlichen Programmrahmens durch den Bund — vor allem
durch die Kommunen angegangen werden müssen. Dieses Konzept eines Programm-Keynesianis-
mus, das die historisch überholte Globalsteuerung ablöst, ist in den Präferenzen der Bürger
abgesichert, weil sich das Interesse am ökologischen Umbau der Wirtschaft — auch über politische
Wahlen — feststellen läßt.

Peter von der Lippe: Die Wiederholung der öffentlichen Verschwendung. Vollbeschäfti-
gung durch neue Beschäftigungsprogramme und mehr staatlichen Interventionismus?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 36/86, S. 16—36

Aus Kreisen, die der Wirtschaftspolitik der gegenwärtigen Bundesregierung ablehnend gegenüber-
stehen, wird seit einiger Zeit gefordert, der Staat könne und solle durch eine massive Expansion
der Staatsausgaben die Arbeitslosigkeit weitgehend beseitigen. Nur durch öffentliche Beschäfti-
gungsprogramme könne Vollbeschäftigung wieder erreicht werden. Zugleich könnten so und nur
so „qualitative Wachstumsfelder“ erschlossen werden. Im Unterschied zu den bisherigen, weitge-
hend kurzfristig-konjunkturpolitisch motivierten „Beschäftigungsprogrammen“ seien die Pro-
gramme neuer Art erfolgversprechender, weil aufwendiger, längerfristig angelegt und mit mehr
Auflagen und Kontrollen versehen.
Nicht selten wird versucht, die Wirksamkeit der „neuen“ Beschäftigungsprogramme aus den
Erfahrungen mit den „alten“ herzuleiten. Im Gegensatz hierzu versucht dieser Beitrag zu zeigen,
daß genau gegenteilige Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen sind. Es könnten zwar einige
Tausend Arbeitsplätze durch öffentliche Aufträge, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohnsubven-
tionen usw. geschaffen oder erhalten werden. Dabei ist aber nicht nur die Schätzung der Anzahl
dieser Arbeitsplätze naturgemäß sehr spekulativ (vom angebotspolitischen Effekt der vorgeschla-
genen Umwelt-, Stadtverschönerungs- und Bildungsinvestitionen ganz zu schweigen). Entschei-
dend ist vielmehr, wie teuer diese Arbeitsplätze letztlich für die Volkswirtschaft sein werden.
Gerade aber um Art und Ausmaß solcher Kosten abschätzen zu können (die übrigens nicht nur
im Zusammenhang mit der gestiegenen Staatsverschuldung zu sehen sind), ist es nützlich, die
Erfahrung mit der Politik der sozialliberalen Koalition zu verwerten. Diese Politik führte nachein-
ander zu Inflation und Arbeitslosigkeit, sie endete mit einem Schuldenberg, Stagnation und
Leistungsbilanzdefiziten. Die Sozialversicherung und der Staatshaushalt mußten saniert werden.
Der Arbeitseinsatz, insbesondere hinsichtlich der Personalnebenkosten, ist enorm verteuert und
die Kapitalbildung erschwert worden. Dabei mußten viele sozialpolitische Errungenschaften der
sozialliberalen Koalition schon von dieser selbst aus finanziellen Gründen wieder zurückgenom-
men werden. Mittel- und langfristig haben sich durch Beschäftigungsprogramme die Probleme auf
dem Arbeitsmarkt eher verschärft als verbessert und die Handlungsfähigkeit des Staates hat sich
dadurch verschlechtert. Insgesamt gesehen sind dies deshalb keine Erfahrungen, die unbedingt
wiederholt werden sollten.


